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SATZUNG  

Bahnbetriebshof Bockenem  e.V. 

 

Beschlossen auf der Gründungsversammlung am 11.03.2022 . 

Geändert auf der außerordentlichen Jahreshauptversammlung am 23.04.2023. 

Geändert auf der Jahreshauptversammlung am 10.04.2026.  

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  

 

(1) Der Verein führt den Namen Bahnbetriebshof Bockenem . Er soll in das Vereins-
register eingetragen  werden und führ t den Zusatz e.V.   

(2)  Der Verein hat seinen Sitz in Hildesheim . Der Verein wurde am 11.03.2022 ge-
gründet . 

(3)  Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.  
(4)  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
(5)  Gelöscht.  

 

§ 2 Zweck des  Vereins  

 

(1) Zweck e des Vereins sind:  

 

Förderung von Kunst und Kultur  

 
sowie  

 
Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege  

 

Die Förderung von Kunst und Kultur soll durch folgende Aktivitäten erreicht 
werden : 

 

• Dokumentation der kultur geschichtlichen Entwicklung der Eisenbahn-
fahrzeuge z wischen 1945  und 1975 (Satz gelöscht).  Hierbei handelt es 
sich um eine abgeschlossene Epoche, im Bereich der damaligen Deut-
schen Bundesbahn (Satzteil gelöscht) hervorbrachte, die im Kontext der 
damaligen Zeit steht.  

• Dokumentation der technischen Entwicklung der Eisenbahnf ahrzeuge 
zwischen 1945 und 1975  im Kontext der damaligen Zeit.  

• Veröffentlichung der Ergebnisse mittels eines geeigneten, größere Teile 
der interessierten Öffentlichkeit erreichenden Mediums, z.B. auf (Satz-
teil gelöscht) einer Internetseite.  

• Präsentation der Ergebnisse im Rahmen von Ausstellungen  bei ver-
schiedenen Veranstaltungen (z.B. Technikschaufenster Hildesheim , Mu-
seum Wehmingen, uvm. ).  

• Herausgabe von Schriften.  

• Teilnahme an Veranstaltung en (z.B. bundesweiter Tag des offenen 
Denkmals).  
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Die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sollen durch 
folgende Aktivitäten erreicht werden:  

 

• Erwerb, Erhalt und Instandhaltung historischer Eisenbahnfahrzeugen 
(Lokomotiven, Triebwagen, Waggons . (Satzteil gelöscht)  

• Erhalt und Instandhaltung historischer Eisenbahnanlagen /Infrastruktur  
und Zubehörteile.  

•  Aufbau einer Ausstellung mit Fahrzeugen  und anderen Ausstellungs-
stücken.  

• Zugang für die Öffentlichkeit zu den historischen Objekten in geeigneter 
Weise (z.B. während der Arbeitseinsätze, am Tag des offenen Denkmals, 
…) 

 

(2)  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftliche  Zwecke.  

(3)  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

(4)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwec k des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

§ 3 Erwerb der  Mitgliedschaft  

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Der  

Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten.  

(2)  Mit dem Antrag erkennt der Bewerber für den Fall s einer Aufnahme die Satzung 
an. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.  

(3)  Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Die Entscheidung 
ist dem Antragsteller mitzuteilen; sie bedarf keiner Begründung. Lehnt der Vor-
stand den Aufnahmeantrag ab, so steht dem Betroffenen die Berufung zur Mit-
gliederversammlung zu.  Diese entscheidet endgültig.  

(4)  Die Mitgliedschaft beginnt zum Anfang des Monats nach dem Aufnahmebe-
schluss.  Beitragsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft   

(1) Die Mitgliedschaft endet  

• durch Tod  

• durch freiwilligen Austritt  

• durch Streichung von der Mitgliederliste  

• durch Ausschluss aus dem Verein  

• bei juristischen Personen durch deren Auflösung  

 

(2)  Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mit-
glied des Vorstands. Er ist nur zum Ende eines Kalenderjahres zulässig.  

(3)  Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestri-
chen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags 
im Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.  

(4)  ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen 
werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich 
persönlich zu rechtfertigen.  Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des Be-
troffenen ist in der Mitgliederversammlung zu verlesen.  
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§ 5 Mitgliedsbeiträge   

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und 
dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.  

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.  
 

§ 6 Organe des Vereins   

Organe des Vereins sind:  

 

• der Vorstand,  

• die Mitgliederversammlung  
 

§ 7 Vorstand   

Der Vorstand des Vereins besteht aus der/ dem 1. Vorsitzenden, der/ dem  2. Vor-
sitzenden und der/ dem Kassenwart /in. 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich in allen Vereinsangelegenheiten 
durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten.  

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.  
Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung  
 
§ 8 Amtsdauer des Vorstands   

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren  
gewählt.  

Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus , so wählt der 
Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die restli-
che Amtsdauer des Ausgeschiedenen.  

 
§ 9 Beschlussfassung des Vorstandes   

 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen . Eine 
Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der Beschluss-
fassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimm-
gleichheit entscheidet d ie Stimme des Leiters der Vorstandssitzung.  

Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und 
vom Sitzungsleiter zu unterschreiben.  

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst 
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der beschließenden 
Regelung erklären.  

 

§ 10 Mitgliederversammlung   

Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen,  

- wenn es das Interesse des Vereins erfordert,  

- mindestens einmal jährlich, möglichst in den ersten drei Monaten des Kalen-
derjahres,  

- bei Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstands binnen drei Monaten,  

- wenn die Einberufung von einem Viertel aller Mitglieder unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangt wird.  
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Der Vorstand hat einen Jahresbericht und eine Jahresrechnung vorzulegen; die 
Versammlung hat über die Entlastung des Vorstands Beschluss zu fassen.  

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer 
Frist von drei Wochen einzuberufen. Die Frist beginnt mit der Absendung der Ein-
ladung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift. Die Einberufung der Versamm-
lung muss den Gegenst and der Beschlussfassung bezeichnen. Jedes Mitglied 
kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim 
Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf 
die Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsle iter hat sodann zu Beginn 
der Versammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf 
Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt 
werden, beschließt die Mitgliederversammlung.  

Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über:  

 

- die Genehmigung der Jahresrechnung  

- die Entlastung des Vorstands  

- die Wahl des Vorstands  

- Satzungsänderungen  

- die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge  

- Anträge des Vorstands und der Mitglieder  

- Berufungen abgelehnter Bewerber  

- die Auflösung des Vereins  

 

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.  

Zur Beschlussfassung über die Änderung der Satzung sowie über die Auflösung 
des Vereins ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der Vereinsmitglieder erfor-
derlich. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist vor Ablauf von 
vier Wochen seit dem  Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung mit 
derselben Tagesordnung einzuberufen . Die neue Versammlung ist  ohne Rück-
sicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Einla dung zu 
jener Versammlung muss einen Hinweis auf die erle ichterte Beschlussfähigkeit 
enthalten.  

Zu einem Beschluss über die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von vier 
Fünfteln der erschienenen Mitglieder, zu einem Beschluss, der eine Änderung der 
Satzung ent hält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder 
erforderlich.  

Zur Änderung des Zwecks des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder des 
Vereins notwendig; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss 
schriftlich erfolgen.  

Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens einem  An-
wesen den ist schriftlich und geheim abzustimmen. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Stimmenthaltungen der 
erschienenen Mitglieder zählen als Nein - Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein 
Antrag als abgelehnt.  

Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzu-
nehmen. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden der Versammlung und dem Pro-
tokollführer zu unterschreiben. Wenn mehrere Vorsitzende tätig waren, unter-
zeichnet der letzte Versammlun gsleiter die ganze Niederschrift. Jedes Mitglied 
ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen.  
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§ 11 Auflösung des Vereins   

Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden.  

Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.  
 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstig-
ten Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Arbeitsgemeinschaft Histori-
sche Eisenbahn e.V. (Schwarze Heide 44, 31199 Diekholzen) , die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu ver-
wenden hat.  

 

 
 

 
Hildesheim      Thalmässing  
 
Datum       Datum  
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Björn Spek , 1. Vors.    L uca  Rosson, 2. Vors  
 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Karl Steeger , Kassenwart    Arne von Knebel, Geschäftsfüher  
 
 
 

 


